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«Investitionen in 
die Altersvorsorge 
sind die leistungs-
fähigste Steuer-
optimierung in der 
Schweiz.»     

Hanspeter Baumann, BDO

Welche Möglichkeiten zur Steueroptimierung haben Selbständigerwerbende? 
Auf was ist zu achten und wo liegen oftmals zu wenig beachtete Chancen? 

«Reich ist man erst, wenn es einem egal ist, wie viel das Finanzamt nimmt», besagt 
eine Interpretation von Murphys Gesetz. In dieser komfortablen Situation sind nur 
ganz wenige Menschen. Für die meisten bedeuten die Steuern ein wesentlicher Aus-
gabeposten. Bei Einkommen von mehr als CHF 84’600 pro Jahr ist die AHV nicht 
mehr rentenbildend und hat den Charakter einer Steuer. Welche Faktoren können 
Sie beeinfl ussen?

1 Koordination und Planung ist mehr als die halbe Miete
Steueroptimierung ist kein isoliertes Ereignis und beschränkt sich nicht nur auf die laufen-
de Jahresrechnung. Vielmehr muss man die verschiedenen Jahre als Teile eines Ganzen 
verstehen. Die Geschäftsjahre stellen klar abgegrenzte Rechnungslegungsabschnitte dar, 
ein Unternehmen ist jedoch laufend im Fluss. Massnahmen, die während eines Jahres 
getroffen wurden, wirken sich auf die Folgejahre aus. Es gilt daher alle Steuerarten zu 
betrachten und den ganzen Lebenszyklus eines Unternehmens abzudecken. Steueropti-
mierung ist anspruchsvoll und bedingt ein Gesamtkonzept.

2 Miteinbezug des Ehegatten
Bei kleinen Unternehmen kommt es oft vor, dass der Ehegatte oder die Ehegattin in 
einem Teilpensum mitarbeitet. In manchen Fällen wird kein Lohn bezahlt, da dies aus 
eherechtlicher Sicht als Beistands-, beziehungsweise Unterhaltspfl icht des Ehepartners 
angesehen wird. 

Aus steuerrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht ist diese Handhabung 
 suboptimal. Es empfi ehlt sich, dem Ehepartner einen angemessenen Lohn zu bezahlen. 
So wird sichergestellt, dass der Partner oder die Partnerin bei den Sozialversicherungen 
versichert ist. Je nach Lohnhöhe und Ausgestaltung der Pensionskasse wird der Lohn 
 zusätzlich bei der Vorsorgeeinrichtung gemeldet. In der Folge kann in die sogenannte 
«kleine Säule 3a» einbezahlt werden (Jahresbeitrag im Jahr 2018 von 6’768 Franken). 
Daneben hat auch der Ehepartner das Recht, sich in die Pensionskasse einzukaufen, 
was das steuerbare Einkommen und somit die Steuerprogression günstig beeinfl ussen 
kann.
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3 Abschreibungen
Abschreibungen stellen abzugsfähigen Aufwand dar, beanspru-
chen aber keine liquiden Mittel. Um ein Auseinanderklaffen der 
Steuer- und der Handelsbilanz zu vermeiden, verbuchen die 
meisten Unternehmen die Abschreibungen, welche steuerrecht-
lich anerkannt werden. Einige Kantone haben eigene Abschrei-
bungssätze entwickelt, viele stellen jedoch auf die Sätze der 
direkten Bundessteuer ab. Die steuerlich akzeptierten Maximal-
sätze sind recht grosszügig, so dass wesentliche stille Reserven 
gebildet werden können. Auf diese Weise kann die Besteuerung 
um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte aufgeschoben werden.

4 Rückstellungen
Die Verbuchung von Rückstellungen ist keine Steueroptimierung, 
sondern ein handelsrechtliches Erfordernis. Dennoch ist zu be-
obachten, dass viele Unternehmen hier einen gewissen Nach-
holbedarf haben. Zukünftige Mittelabfl üsse für Verpfl ichtungen 
oder drohende Verluste sind angemessen zu verbuchen. Stille 
Reserven werden gebildet, wenn das Vorsichtsprinzip1 extensiv 
ausgelegt wird und darüberhinausgehende Rückstellungen in 
die Bilanz eingestellt werden. Je nach Kanton und Branche wird 
beispielsweise eine pauschale Garantierückstellung von in der 
Regel 1 bis 3 Prozent des Umsatzes steuerlich anerkannt. 

5 Privat- und Geschäftsvermögen auseinanderhalten
Oft bereitet die Trennung von Geschäfts- und Privatvermögen 
Schwierigkeiten, da die eigene Firma als «Eigentum» angesehen 
wird. In einer Geschäftsbuchhaltung darf nur geschäftsmässig 
begründeter Aufwand verbucht werden. Einlagen in die Säule 
3a sind beispielsweise privat zu bezahlen und dürfen nicht im 
Aufwand verbucht sein.

6 Präponderanzmethode bei Anlagegütern
Das für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendige 
Vermögen bildet das Geschäftsvermögen. Bei sowohl privat, aber 
auch geschäftlich genutzten Gütern wird das Anlagegut nach der 
überwiegenden Nutzung entweder vollumfänglich dem Ge-
schäfts- oder dem Privatvermögen zugewiesen (sogenannte Prä-
ponderanzmethode). Diese Zuteilung ist wichtig. Zwei Beispiele: 
Liegenschaften können nur im Geschäftsvermögen, und nicht im 
Privatvermögen abgeschrieben werden. Private Kapitalgewinne 
sind steuerfrei, Kapitalgewinne auf Geschäftsvermögen unterlie-
gen jedoch der Einkommenssteuer. 
Allenfalls kann der Selbständigerwerbende das «steuerliche 
Schicksal» eines Vermögenswerts beeinfl ussen. Bei einer 
gemischt genutzten Liegenschaft, welche ins Privatvermögen 
fällt, kann der geschäftlich genutzte Teil mittels Errichtung 
eines Stockwerkeigentums ins Geschäftsvermögen verschoben 
werden. Auch der umgekehrte Fall einer Verschiebung vom Ge-
schäfts- ins Privatvermögen ist bei dieser Massnahme möglich.

7 Freiwilliger Anschluss des Unternehmers bei der 
 Pensionskasse der Mitarbeitenden, Einkauf in die 
 Pensionskasse, Säule 3a
Angestellte der eigenen AG oder GmbH sind obligatorisch bei 
der Vorsorgeeinrichtung versichert, Inhaber von Einzelfi rmen 
unterliegen diesem Versicherungsobligatorium jedoch nicht. 
Selbständigerwerbende haben allerdings das Recht, sich freiwil-
lig der Pensionskasse ihrer Mitarbeitenden anzuschliessen. Dabei 
können Sie «mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen»: Sie ver-
bessern Ihre Risikoversicherung, sorgen für das Alter vor und ver-
mindern das der AHV und den Steuern unterliegende Geschäfts-
einkommen, da die auf den Arbeitgeber entfallenden Beiträge 
(in der Regel 50 Prozent der Prämien) als Geschäfts aufwand 
verbucht werden können. Zudem sind die Arbeitnehmerbeiträge 
im Rahmen der privaten Steuererklärung abzugsfähig.

Selbständigerwerbende, welche sich erst im mittleren Alter für 
den Beitritt in die Pensionskassen entscheiden, haben in der Re-
gel sehr hohe Beitragslücken. Dementsprechend hohe Einkäufe 
sind in der Praxis möglich. Vor jedem Einkauf ist aber die Bonität 
der Pensionskasse zu prüfen.

Bei einem Beitritt in die Pensionskasse sind die Auswirkungen 
auf die Säule 3a zu beachten. Selbständigerwerbende ohne 
Pensionskasse können bis 20 Prozent des Gewinns, maximal 
jedoch 33’840 Franken, in die Säule 3a einzahlen (sogenannte 
«grosse Säule 3a»). Arbeitnehmende und Selbständigerwerbende 
mit Pensionskasse können im Jahr 2018 maximal 6’768 Franken 
einzahlen (sogenannte «kleine Säule 3a»). 

Häufi g werden die sekundären Steuereffekte bei Investition in die 
Altersvorsorge vergessen, welche sich je nach Einkommenshöhe, 
Zeitraum und Wohnkanton unterschiedlich auswirken. Die Zins-
erträge des Alterssparkapitals sind steuerfrei und es werden 
keine Verrechnungssteuern abgezogen. Zudem muss auf dem 
Vorsorgevermögen keine Vermögenssteuer bezahlt werden. 

8 Berücksichtigung der AHV beim Einkauf in die 
 Pensionskasse
Selbständigerwerbende können, nebst den BVG-Beiträgen,    
auch einen Teil der freiwilligen Einkäufe in die Pensionskasse,    
oft 50 Prozent, vom AHV-pfl ichtigen Einkommen abziehen. 
 Unselbständigerwerbenden steht dieses Privileg nicht zu.

Die Einkäufe zur Schliessung von Beitragslücken dürfen jedoch 
nicht im Geschäftsaufwand verbucht werden. Es ist deshalb 
schwierig, sicherzustellen, dass diese Einkaufsbeiträge bei der 
Veranlagung der AHV korrekt berücksichtigt werden. Umso 
wichtiger ist die Überwachung der AHV-Verfügungen durch die 
AHV-Pfl ichtigen und eine fristgerechte Einsprache für den Fall, 
dass der Einkauf in die Pensionskasse nicht korrekt berücksichtigt 
wurde. 
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1 Das Vorsichtsprinzip gehört zu den «Grundsätzen ordnungsgemässer 
 Rechnungslegung» gemäss Art. 958c OR.



9 Die Arbeitgeberbeitragsreserve (AGBR)
AGBR sind freiwillige Vorauszahlungen des Arbeitgebers 
an Vorsorgeeinrichtungen zur Deckung künftiger Arbeitgeber-
verpfl ichtungen.

Die Höhe der AGBR ist limitiert. Der Bund und die meisten 
Kantone anerkennen Zuweisungen an die AGBR bis zum fünf-
fachen jährlichen Arbeitgeberbeitrag. Die Zahlung kann während 
des laufenden Jahres, in vielen Kantonen aber auch nachträglich 
bei der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen. Oft werden 
Einzahlungen bis 30. Juni des Folgejahres anerkannt. Die AGBR 
kann nicht direkt zurückgefordert werden, jedoch – indirekt - 
sukzessive wirtschaftlich realisiert werden. Der Arbeitgeber kann 
die Pensionskasse anweisen, die Arbeitgeberbeiträge jeweils der 
AGBR zu belasten.

10  Steuergünstige Liquidation einer Einzelfi rma
Bei einer Liquidation einer Einzelfi rma werden die stillen Reser-
ven realisiert. Es fallen oft sehr hohe Steuern an. Seit dem Jahr 
2011 ist auf Antrag die privilegierte Besteuerung der Liquida-
tionsgewinne möglich. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer 
oder die Unternehmerin das 55. Altersjahr vollendet hat und die 
selbständige Erwerbstätigkeit aus freien Stücken oder infolge 
Invalidität defi nitiv aufgibt. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, werden die realisierten stillen 
Reserven der letzten zwei Jahre, getrennt vom übrigen Einkom-
men, zu einem milderen Steuersatz besteuert. Bei Personen mit 
einer (theoretischen) Beitragslücke ist ausserdem im Umfang 
dieser Beitragslücke zusätzlich eine separate Besteuerung zum 
Vorsorgetarif möglich (sog. fi ktiver Einkauf). Der Steuerpfl ichtige 
muss mittels einer Berechnung nachweisen, welchen Einkauf er 
theoretisch hätte tätigen können. 

11  Steueraufschub bei Überführung einer 
   Geschäftsliegenschaft ins Privatvermögen
Eine zweite Option, welche mit der Unternehmenssteuerre-
form im Jahr 2011 (USR II) eingeführt wurde, ist der teilweise 
 Steueraufschub bei der Entnahme einer Geschäftsliegenschaft 
ins Privatvermögen. Dieses Privileg wird auf Antrag gewährt.
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Ohne Antrag ist die Liegenschaft zum Verkehrswert zu ent-
nehmen und der gesamte Buchgewinn unterliegt der Einkom-
menssteuer und der AHV. In Kantonen mit monistischem 
Grundstückgewinnsteuersystem (Grundstückgewinne im 
Geschäftsvermögen unterliegen der Grundstückgewinnsteuer) 
werden im Zeitpunkt der Entnahme nur die sogenannten wieder-
eingebrachten Abschreibungen besteuert. Mit Beantragung des 
Aufschubs werden bei der AHV, bei der direkten Bundessteuer 
und auch in Kantonen mit dualistischem Grundstückgewinn-
steuersystem (nur Grundstückgewinne im Privatvermögen 
unterliegen der Grundstückgewinnsteuer) nur die wiedereinge-
brachten Abschreibungen besteuert. Das bedeutet, dass alle 
je auf der Liegenschaft verbuchten Abschreibungen als Entnah-
megewinn zu versteuern sind. Der Wertzuwachsgewinn wird zu 
diesem Zeitpunkt nicht erfasst. Dieser wird erst besteuert, wenn 
die Liegenschaft dereinst an einen Dritten verkauft werden sollte. 
In Kantonen ohne Erbschaftssteuer für Nachkommen ist es mög-
lich, die Liegenschaft zu vererben, ohne Steuerfolgen auszulösen.

12  Rechtsform beim Verkauf des Unternehmens
Bei Verkauf des Unternehmens kann die Inhaberin, beziehungs-
weise der Inhaber einer Einzelfi rma, lediglich die einzelnen 
 Aktiven verkaufen und muss die Gesellschaft dann liquidieren. 
Aus steuerlicher Sicht ist das oft ein ungünstiger Weg. Eine 
Alternative wäre die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
oder GmbH und der anschliessende Verkauf der Firmenanteile. 
Allerdings muss die fünfjährige Sperrfrist beachtet werden. Der 
durch den Verkauf erzielte Kapitalgewinn von privat gehaltenen 
Aktien oder Stammanteilen ist grundsätzlich steuerfrei.

Für Selbständigerwerbende lohnt es sich, über Steuern und 
Sozialabgaben nachzudenken und diese Überlegungen bei allen 
unternehmerischen Entscheidungen miteinzubeziehen. Umstruk-
turierungen aus rein steuerlichen Überlegungen sind dennoch 
nicht empfehlenswert. Umso besser ist es, wenn das Angenehme 
mit dem Nützlichen verbunden werden kann. Zum Beispiel durch 
das Anschliessen an die Pensionskasse der Mitarbeitenden, um 
die Altersleistungen zu verbessern und gleichzeitig die Steuern zu 
optimieren. Ebenfalls sinnvoll ist der Einkauf in die Pensionskasse. 
Denn eines ist sicher: Investitionen in die Altersvorsorge sind die 
leistungsfähigste Steueroptimierung in der Schweiz.
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